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1. Compliance in sozialtätigen Unternehmen

Inhalt:

• Warum ein Compliance Management System (CMS)?

• Begriffsbestimmungen, Funktionen und Einbindung des CMS 

in die Überwachung (Aufsicht)

• Integration und Ausgestaltung eines Compliance Management 

Systems

• CMS in der Praxis
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Nach dem Skandal um den 30 Millionen Euro teuren Bischofssitz zieht 

das Bistum Limburg erste Konsequenzen. Die Verantwortung für alle 

Geldfragen soll nach Medienangaben gebündelt und die Finanzen 

sollen offengelegt werden. (Süddeutsche.de v. 26.12.2013)
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Bistum Limburg will Finanzen 

reformieren
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RENTENBEITRÄGE NICHT ABGEFÜHRT : Erzbistum 

Freiburg drohen 160 Millionen Euro Nachzahlung

(FAZ v. 25. Oktober 2017; https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/erzbistum-freiburg-

finanzielle-unregelmaessigkeiten-15262755.html)
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(Badische Zeitung v. 7. Juni 2019; https://www.badische-zeitung.de/hat-das-

erzbistum-freiburg-ertraege-nicht-versteuert)
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Hinweise auf finanzielle Verstöße 
Hat das Erzbistum Freiburg Erträge nicht versteuert? 

Nach BZ-Informationen sind bei einer Betriebsprüfung Unregelmäßigkeiten 

im Darlehensfonds des Erzbistums entdeckt worden. Über die Höhe des 

Betrages macht das Erzbistum keine Angaben. 
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(Frankfurter Neue Presse v. 14. Januar 2020; https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-

awo-skandal-grossrazzia-wohnungen-bueros-durchsucht-zr-13439307.html
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BERLIN UND FRANKFURT

Großrazzia bei der Awo: Staatsanwaltschaft durchsucht Wohnungen und Büros

Die Staatsanwaltschaft hat bundesweit Wohnungen und Büros der Awo durchsucht - auch in 

Frankfurt. Hintergrund war der brodelnde Awo-Skandal in Hessen.

•Staatsanwaltschaft durchsucht unter anderem Awo Frankfurt

•Privatwohnungen und Geschäftsräume durchsucht 

•Verdacht der Untreue und des Betrugs
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1. Warum ein Compliance Management System (CMS)?

Compliance-Verstöße bergen ein enormes Risiko:

- für das Unternehmen: Bußgelder, Schadensersatz; Reputations-

bzw. Imageschaden, Umsatzeinbußen, Rücknahme von

Genehmigungen etc.

- für Unternehmensangehörige: Bußgelder, Schadensersatz,

Haftstrafe, Jobverlust, Gesichtsverlust etc.

- für andere Personen: Gefahr für Eigentum sowie Leib und Leben

von Kollegen und Dritten (Kunden, Geschäftspartner etc.)
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Vorab: es besteht keine allgemeine (gesetzliche) Rechtspflicht ein

Compliance-Management-System einzurichten.

Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-

bereich (KonTraG) aus dem Jahr 1998 wurde der Vorstand einer AG

dazu verpflichtet, ein Überwachungssystem einzurichten, damit den

Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt

werden (§ 91 Abs. 2 AktG).

Im Deutschen Corporate Governance Kodex wird konkretisiert:

„Für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Risiken der

Geschäftstätigkeit bedarf es eines geeigneten und wirksamen internen

Kontroll- und Risikomanagementsystems.“ (Grundsatz 4)
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Im Deutschen Corporate Governance Kodex wird konkretisiert:

„Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

und der internen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung

im Unternehmen hin (Compliance).“ (Grundsatz 5)
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Die Notwendigkeit zur Errichtung eines CMS kann sich demnach aus

der allgemeinen Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung und aus den

Grundsätzen guter Unternehmensführung ergeben.

Die Einrichtung empfiehlt sich, um eine Haftung zu vermeiden bzw. zu

verringern

bzw. wird gegebenenfalls indirekt von der Aufsicht gefordert.
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Geschäftsführer einer GmbH haben in den Angelegenheiten der

Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden.

Im Falle der Pflichtverletzung haften sie der Gesellschaft für den

entstandenen Schaden (§ 43 Abs. 1 und 2 GmbHG).

Der Vorstand eines Vereins und einer Stiftung haftet grundsätzlich für

vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten (§§ 27 Abs. 2 i. V. m. 664

ff. BGB).

Organe haften nach §§ 34 i. V. m. 69 AO für vorsätzliche oder grob

fahrlässige Nichterfüllung von steuerrechtlichen Pflichten.

(vgl. ausführlich Anlage 2 S. 55 – 79 der Arbeitshilfe 182 Stand Januar 2014)
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§ 130 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten:

Wer als Inhaber 1) eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder

fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich sind, um

in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten

zu verhindern, die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe

oder Geldbuße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche

Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht

verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. Zu den

erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung,

sorgfältige Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen.

1) und die ihm gleichstehenden gesetzlichen Vertreter einer juristischen Person
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Die sich hieraus ergebenden Pflichten sind:

• Organisationspflicht zur Verhinderung von Fehlverhalten,

• Kontrollpflicht zur Sicherung von Organisationsmaßnahmen,

• Untersuchungspflicht bei hinreichendem Verdacht auf Fehlverhalten.

Der Bußgeldrahmen ergibt sich aus § 130 Abs. 3 OWiG und beträgt bei

Straftaten bis zu 1 Mio. EUR.

Mitarbeiter trifft keine Organ- und Organisationsverantwortung. Sie sind

allerdings wie Organvertreter verantwortlich für ihr eigenes Handeln.
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Fragenkatalog VDD-Prüfungsrichtlinie 2018

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

bisher a) bis e)

a) … Ist sichergestellt, dass wesentliche 

miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. 

Trennung von Anweisung und Vollzug) 

organisatorisch getrennt sind? 

neu a) bis f)

neu:

a) … Sind Funktionstrennung und Vier-Augen-

Prinzip organisatorisch gewährleistet?

b) Werden die unter a) aufgeführten aufbau-

und ablauforganisatorischen Grundlagen 

regelmäßig überprüft? Wann erfolgte die letzte 

Überprüfung und ggf. Anpassung?

d) Haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass nicht nach den Vorkehrungen zur 

Korruptionsprävention verfahren wurde? 
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Fragenkatalog VDD-Prüfungsrichtlinie 2018

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und 

Controlling

unverändert

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennung und Compliance Management

bisher a) bis d) neu a) bis f)

e) Werden bestandsgefährdende Risiken und 

ergriffene Maßnahmen im Lage-/ Rechen-

schaftsbericht wiedergegeben?

f) Wurde ein Compliance-Management-

System (CMS) eingerichtet? Welche Vorgaben 

lagen dem CMS zugrunde? Wann wurde das 

CMS letztmals einer Prüfung unterzogen und 

durch wen? Mit welchem Ergebnis hat die 

Prüfung abgeschlossen?
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Fragenkatalog VDD-Prüfungsrichtlinie 2018

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des 

Überwachungsorgans

bisher a) bis d)

1) neu eingefügt
2) unverändert

neu a) bis f)

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 

Regelungen in Bezug auf den Haushalt nicht 

eingehalten wurden (Bsp. Planung, 

Abweichung, Wirtschaftlichkeit). 1)

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 

die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, 

Geschäftsanweisung und bindenden 

Beschlüssen des Überwachungsorgans 

übereinstimmen? 2)

f) Wie ist sichergestellt, dass steuerrechtliche 

Vorschriften beachtet werden? Haben sich 

Anhaltspunkte für steuerliche Risiken 

ergeben? 1)
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Prüfungsschwerpunkt der vom Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg

in Auftrag gegebenen Jahresabschluss- und Sonderprüfungen ist

regelmäßig, ob

ein der Einrichtungsgröße und/-art angemessenes internes

Kontrollsystem, Controlling und Risikofrüherkennungssystem

vorhanden ist.

Die Prüfung ist regelmäßig um (alle) Fragenkreise aus der

Prüfungsrichtlinie 2018 des VDD zu erweitern.
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2. Begriffsbestimmungen, Funktionen und Einbindung des CMS in die 

Überwachung (Aufsicht) 

Unter Compliance ist die Einhaltung von Regeln (gesetzliche

Bestimmungen, Verträge und unternehmens-interne Richt- und

Leitlinien) durch die in einem Unternehmen tätigen Organe,

Organmitglieder und Mitarbeiter zu verstehen.

Unter einem Compliance Management System (CMS) sind die auf der

Grundlage der von den gesetzlichen Vertretern festgelegten Ziele

eingeführten Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zu

verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhaltens

der gesetzlichen Vertreter und der Mitarbeiter des Unternehmens sowie

ggf. von Dritten abzielen.
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Funktionen

Compliance

Primäre Funktionen:

Haftungsvermeidung durch 

Risikominimierung

Schutz von Reputation und 

Unternehmenswert

Sekundäre Funktionen:

Qualitätssicherungsfunktion von 

unternehmerischen Prozessen, die 

stark rechtlich geprägt sind

Moralisch ethischen Werte werden 

nach innen und außen fest verankert

-> Marketingfunktion

-> Integrationsfunktion

(Identifikation der Mitarbeiter/-

innen mit ihrem Unternehmen)
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Externe Kontrolle

durch

Wirtschaftsprüfer,

Finanzbehörden,

Verbandsaufsicht,

Kirchliche Aufsicht,

Stiftungsaufsicht

etc.

Corporate Governance

Gesellschafter bzw. Mitglieder,

deren Organe bzw. Versammlung

Unternehmensleitung bzw. Leitungsorgan

(Geschäftsführung und Aufsichtsorgan)

Funktionsweise der Organe und Organmitglieder, ihre Zusammenarbeit

und deren Kontrolle im Sinne einer guten und verantwortungsvollen 

Unternehmensführung

Risikomanagement-

system

Compliance

Management

System

Internes

Kontrollsystem

Interne Revision

Einbindung des CMS in die Überwachung (Aufsicht)
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3. Ausgestaltung eines Compliance Management Systems (IDW PS 

980)

Compliance-

Kultur

Compliance-Ziele

Compliance-

Organisation

Compliance-

Risiken
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Compliance-

Programm

Compliance-

Kommunikation

Compliance-

Überwachung 

und 

Verbesserung
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Compliance-Kultur

• Grundeinstellung und Verhaltensweisen der Unternehmensführung

und Mitarbeiter

• Bekenntnis und Verpflichtung der Regelkonformität

Compliance-Ziele

• Gesetzliche Vertreter legen diese auf Grundlage der Unternehmens-

ziele fest

• Compliance-Ziele sind Grundlage für die Beurteilung von

Compliance-Risiken

• CMS soll die Erreichung unterstützen
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Compliance-Organisation

• Rollen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen festlegen

Compliance-Beauftragter; Whistleblower-Hotline

Compliance-Risiken

• Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken

Compliance-Programm

• Entwicklung von Maßnahmen zur Vorbeugung

• Bestimmung von Sanktionen bei Verstößen
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Compliance-Kommunikation

• Kommunikation zwischen Unternehmensführung und Mitarbeitern

• Kommunikation zwischen Unternehmen und Dritten

Compliance-Überwachung und Verbesserung

• Dokumentation von Verstößen, Maßnahmen und getroffenen 

Entscheidungen
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Vorstand/GF

Whistleblower

Hotline

Compliance 

Beauftragter

FachbereichFachbereichFachbereich

Compliance-Verantwortliche auf Fachbereichsebene

Berichtspflicht und Delegation

Informationsfluss  und fachlicher Austausch

informiert
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4. CMS in der Praxis 

Sowohl ein RMS als auch ein CMS systematisieren und dokumentieren

den Prozess der

- Identifikation,

- Analyse,

- Bewertung und

- Steuerung

von Risiken.

In Abgrenzung zu einem RMS, welches vor allem wirtschaftliche

Unternehmensrisiken erfasst,

konzentriert sich ein CMS auf die Unternehmensrisiken aus Rechts-

und Regelverstößen.
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Instrumente und Strukturen eines RMS sind auf das CMS übertragbar.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) empfiehlt es sich, das

CMS in das RMS zu integrieren, d.h. den Risikoatlas um eine Kategorie

Compliance-Risiken zu ergänzen (so auch Arbeitshilfe 182 S. 76!).

Prozess des RMS:

- Identifikation und Kategorisierung

- Risikobewertung (Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit)

- Risiken steuern bzw. managen (vermeiden, vermindern, abwälzen,

selbst tragen)

- Risiken überwachen und reporten

Beschreibung des Prozesses in einem Handbuch.



respond GmbH

23.01.2020 beraten - prüfen - vertreten Seite 31

Risikoidentifikation zumindest jährlich durch Unternehmensleitung und 

Fachbereichsleitung (ergänzt um ad-hoc-Meldungen).

Risikokategorien können sein:

- Externe Risiken

• Rahmenbedingungen/Gesetze (z. B. Tarif, Konkurrenz)

• Behörden (Budgetplanung von Kostenträgern, externe Prüfungen …)

• Image/Kundenzufriedenheit

• Krankheiten/negative Ergebnisse

- Interne Risiken

• Pflege- und Betreuung (z. B. Dokumentations- oder 

Behandlungsfehler)

• Angebot und Vertrieb (z. B. unzureichende Entwicklung und Prüfung 

neuer Angebote)
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- Interne Risiken

• Organisation (z. B. unzureichende Information und Kommunikation, 

ungeklärte bzw. unklare Zuständigkeiten)

• Personal (z. B. Fachkräftemangel, Personalqualifikation, 

Personalstruktur, Gesundheit, Mitarbeiterzufriedenheit)

• Belegung (Über- bzw. Unterbelegung)

• Betriebswirtschaftlicher Bereich (z. B. Kostenentwicklung und 

unzureichende Refinanzierung, Forderungsausfälle, 

Abrechnungsfehler)

• EDV (z. B. Ausfallrisiken, Datenschutz)

• Facility Management (z. B. Immobilieninstandhaltung, Brandschutz)

• Versicherungen (z. B. Unterversicherung)
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- Compliance Risiken

• Arbeitsrecht (z. B. Arbeitszeitgesetz, Diskriminierungsverbote (AGG), 

MiLoG, wirksame Befristung von Arbeitsverhältnissen, Arbeitnehmer-

überlassung bzw. -entsendung)

• Sozialversicherungsrecht (z. B. Vermeidung von Scheinselbständig-

keit, geringfügige Beschäftigung)

• Strafrecht (z. B. sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen bzw. 

Kindern, Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl, Unterschlagung, 

Sachbeschädigung, Untreue/Korruption

=> Erlass einer Beschaffungsrichtlinie sowie einer Verhaltens-

richtlinie zur Prävention von Korruption 1))

• Steuerrecht (z. B. zeitgerechte Abgabe wahrheitsgemäßer 

Steuererklärungen, Spenden, Mittelverwendung; s. a. unser Seminar 

vom 27.01.2016)
1) Muster können auf Wunsch gerne zur Verfügung gestellt werden
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- Compliance Risiken

• Datenschutz

• Gesundheitsschutz (z. B. Unfallverhütungsvorschriften, Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Versorgung, Lebensmittelhygiene-

verordnung)

• Umweltschutz (z. B. Umweltschutzgesetz, Selbstbeschränkung auf 

Lieferanten, die sich auch dem Umweltschutz verpflichtet haben)

• Einhaltung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags, der 

Geschäftsordnung und der Beschlüsse des Aufsichtsgremiums



respond GmbH

23.01.2020 beraten - prüfen - vertreten Seite 35

Die Risikobewertung dient der Quantifizierung der Risiken hinsichtlich

ihrer Auswirkung auf die operativen und strategischen Ziele des

Unternehmens.

Die Bewertungsdimensionen sind dabei zum einen die

Eintrittswahrscheinlichkeit des jeweiligen Risikos sowie die

Schadenshöhe bei Eintritt des Risikos. Jede Dimension ist mit einer

Skala von 1 bis 6 unterlegt:

• 1 entspricht der geringsten Eintrittswahrscheinlichkeit bzw.

Schadenshöhe, 6 der höchsten.

Multipliziert man die Werte der beiden Dimensionen miteinander, erhält

man den relevanten Risikowert für die Risikobewertung.
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Skala der Eintrittswahrscheinlichkeit:

1: sehr unwahrscheinlich 0 %  bis   20 %

2: unwahrscheinlich 21 %  bis   35 %

3: fast nicht wahrscheinlich 36 %  bis   49 %

4: wahrscheinlich 50 %  bis   65 %

5: sehr wahrscheinlich 66 %  bis   80 %

6: fast sicher 81 %  bis 100 %
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Der noch maximal zu verkraftende Höchstschaden des Unternehmens

liegt beim doppelten Wert des in der GuV geplanten Jahresergebnisses,

und äußert sich in der Dimension der Schadenshöhe. Der Wert ist dabei

auf die Höhe der jeweiligen Kapitalrücklage (exklusive Stammkapital)

begrenzt.

Skala der Schadenshöhe:

(Bsp: 20.000 € GuV-Ergebnis)

1: unbedeutend 0 %  bis 6,25 % 0 € bis 2.500 €

2: sehr niedrig 6,26 %  bis  12,50 %        2.501 € bis 5.000 €

3: niedrig 12,51 % bis   25,00 %        5.001 € bis 10.000 €

4: mittel 25,01 % bis   50,00 %        10.001 € bis 20.000 €

5: hoch 50,01 % bis 100,00 % 20.001 € bis 40.000 €

6: bestandsgefährdend ab 100,01 % ab 40.001 €
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Risikovermeidung (roter Bereich)

- Unternehmen verzichtet komplett auf die Durchführung der Geschäfte

Risikoverminderung (gelber Bereich)

- wird versucht die mögliche Verlusthöhe und/oder die Verlust-

wahrscheinlichkeit zu verringern

Risikoüberwälzung (gelber Bereich)

- z.B. auf Versicherung oder Vertragspartner

Risikoakzeptanz (grüner Bereich)

- Restrisiko, dass das Unternehmen übernehmen und akzeptieren muss
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Verhaltenskodex

Etablierung eines Verhaltenskodex mit unternehmensspezifisch

entwickelten Verhaltensgrundsätzen und –richtlinien als verbindliche

Grundlage und Orientierungshilfe für das Verhalten der Mitarbeiter

(einschließlich Geschäftsführung und Aufsichtsrat) der intern und extern

kommuniziert wird.

Bei der Entwicklung und Umsetzung der Verhaltensgrundsätze und

-richtlinien ist auf die Einbindung der Mitarbeiter/-innen zu achten.

Der Verhaltenskodex ist die Basis für das Compliance-Management im

Unternehmen.
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Fazit:

Et hätt noch immer jot jejange (Kölsches Grundgesetz) oder

no risk no fun haben in der heutigen Zeit keinen Platz mehr.

Die Notwendigkeit eines CMS zumindest als Teil des RMS in

Unternehmen ist unbestritten.

Allerdings ist das bloße Vorhandensein dabei keineswegs ausreichend

sondern das CMS ist auch zu leben.


